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marketing@bezirk-schwaben.de

Wird das Logo im Rahmen einer Förderung durch den  
Bezirk Schwaben verwendet, so ist der Zusatz „gefördert 
durch“ zu verwenden.

Für die externe Verwendung können die Logodateien hier  
bezirk-schwaben.de/logos-cd heruntergeladen werden.  
Jede Verwendung muss durch das Sachgebiet Marketing & 
Design freigegeben werden.

Logodownload und Freigabe
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Logo

Unser Markenzeichen

Unser neues Logo steht für eine offene und lebendige 
Behörde mit einer klaren Struktur.

Das Logo und Wappen des Bezirks Schwaben darf erst 
nach Einholung der Zustimmung des Marken- und 
Rechteinhabers verwendet werden. In beiden Fällen ist 
dies der Bezirk Schwaben. 

In jedem Fall bedarf die Verwendung von Logo und 
Wappen einer schriftlichen Genehmigung. Vor der Nut-
zung des Logos und Wappens muss das entsprechende 
Kommunikationsmittel zur Überprüfung der Einhaltung 
der Corporate Design Vorgaben dem Bezirk Schwaben 
vorgelegt werden. Erst dann erfolgt eine endgültige 
Freigabe zur Nutzung. Die Zustimmung zur Verwendung 
bezieht sich jeweils nur auf den angefragten Verwen-
dungszweck. Eine Genehmigung kann ohne Angabe von 
Gründen verweigert oder zurückgezogen werden. 

Weiterführende Regelungen zur Verwendung des  
Wappens finden Sie auf Seite 08.

Bitte richten Sie alle Anfragen in diesem Zusammenhang 
an: marketing@bezirk-schwaben.de.

Primär ist das Logo in der farbigen Variante zu 
verwenden. Bei Platzierung auf einem farbigen 
Hintergrund oder aus technischen Gründen stehen 
auf den Seiten 05 und 06 einfarbige Varianten des 
Logos zur Verfügung.
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Logoplatzierung und Freiraum

Freiraum um das Logo

Der Mindestfreiraum um das Logo entspricht dem  
halben Wappen.

Erlaubte Mindestgröße
Logo ohne Claim:
23 mm breit x 7,9 mm hoch
Logo mit „gefördert durch“:
28 mm breit x 15,4 mm hoch

Die Logogröße richtet sich nach dem Format auf dem  
es platziert wird. Ein Plakat erfordert eine größere  
Darstellung des Logos, als eine Visitenkarte.  
Folgende Größenformeln können angewendet werden:  
ca. 1/5 Dokumentbreite (Hochformat) und  
ca. 1/7 Dokumentbreite (Querformat). 
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Logovariante Dunkelblau

Einfarbig

Unser Logo funktioniert auch in einfarbig und wird  
dann primär in Dunkelblau dargestellt.

Einfarbig invertiert

Die invertierte Version mit weißer Schrift auf dunklem 
Hintergrund ist auch möglich.
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Logovarianten Schwarz und Grau

Schwarz-Weiß / invertiert

Eine Variante in Schwarz-Weiß ist ebenfalls möglich.

80 % Schwarz / invertiert

Eine Darstellung des Logos in 80 % Schwarz ist auch 
erlaubt.
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Don’ts Logo

Eine Verzerrung des Logos ist nicht erlaubt. Das Logo darf nicht ohne Bildmarke (Wappenform) 
angewendet werden. Eine Änderung des Standes zwi-
schen Bildmarke und Schrift ist ebenfalls nicht zulässig.
Das Logo sollte immer ausreichend Kontrast zur Hinter-
grundfarbe aufweisen.

Ausnahmen sind nur in Sonderfällen, wie bspw. Hausfassaden oder Kugel-
schreiber möglich. Diese bitte stets mit marketing@bezirk-schwaben.de  
– vor Erstellung der Druckdatei – abstimmen.
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Hoheitliches Wappen

Die Wappen der bayerischen Bezirke dürfen gem. Art. 3 
der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern nur mit  
Genehmigung des jeweiligen Bezirks von Dritten ver-
wendet werden. 
 
Eine Genehmigung zur Nutzung des Bezirkswappens 
kommt allerdings nur dann in Betracht, wenn ein  
Zusammenhang mit den in der Bezirksordnung fest-
gelegten Aufgaben ersichtlich ist bzw. wenn die bean-
tragte Nutzung in irgendeiner Form sonstige Zwecke 
verfolgt, für die sich auch der Bezirk Schwaben ein-
setzt. Einer kommerziellen bzw. gewerblichen Nutzung 
unseres Hoheitszeichens wird grundsätzlich nicht zu-
gestimmt. 
 
Hoheitlich ist eine Tätigkeit dann, wenn sie aus der 
Staatsgewalt abgeleitet ist. Bezogen auf den Bezirk 
Schwaben bedeutet dies: Eine interne Verwendung ist 
bspw. für Urkunden, Zertifikate, Berechtigungsnach-
weise oder Dienstausweise zulässig. Weitere Nutzun-
gen sind stets im Sinne der Bezirksordnung und Schut-
zes des Hoheitszeichens abzuwägen.

Die Verwendung des Wappens sowie seiner einzelnen 
Bestandteile durch Dritte ist nur mit vorheriger Zustim-
mung und Genehmigung des Bezirks Schwaben zu-
lässig. Diese ist für 1 Jahr gültig und einzuholen unter: 
marketing@bezirk-schwaben.de.
Die genehmigte Nutzung wird nicht automatisch ver-
längert. Die Verlängerung muss vom Nutzer bei Bedarf 
selbstständig und rechtzeitig unter:  
marketing@bezirk-schwaben.de einholt werden.
(Stand 08/2022)

Quelle: www.bezirk-schwaben.de/der-bezirk/bezirk-schwaben-was-ist-das/ 
wappen-fahne-logo/

Quelle: www.bezirk-oberpfalz.de/bezirk-verwaltung/bezirkswappen




